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1. Voraussetzungen 
Während die §§ 139 ff. StG die Revision rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide zugunsten 
des Steuerpflichtigen regeln, regeln die §§ 144 ff. StG das Verfahren zur Revision rechtskräftiger 
Verfügungen und Entscheide zum Nachteil des Steuerpflichtigen. Das Nachsteuerverfahren ist 
somit das Korrelat zur Revision zugunsten des Steuerpflichtigen. Dabei ist unbeachtlich, ob dem 
Steuerpflichtigen ein Verschulden vorgeworfen werden kann. Derjenige Teil der Steuerschuld, der 
nach dem Gesetze zwar geschuldet ist, wegen einer zu niedrigen oder unterbliebenen Veranla-
gung jedoch nicht eingefordert wurde (Unterbesteuerung), kann nach Revision der ursprünglichen, 
rechtskräftigen Veranlagung als Nachsteuer eingefordert werden. Dieser Teil der Steuerschuld hat, 
obwohl nicht veranlagt, immer bestanden und ist nie erloschen, da eine Steuerforderung entsteht, 
sobald der Sachverhalt verwirklicht ist, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; das Veran-
lagungsverfahren dient bloss der Geltendmachung des im Gesetz begründeten Steueranspruches 
des Gemeinwesens. 
 
 
2. Nachsteuerverfahren 
Das Nachsteuerverfahren ist ein von verwaltungsrechtlichen Grundsätzen beherrschtes Veranla-
gungsverfahren, in welchem die steuerpflichtige Person dieselben Verfahrenspflichten zu erfüllen 
hat wie im ordentlichen Veranlagungsverfahren. Es kommen die Vorschriften des ordentlichen 
Veranlagungsverfahrens sowie die Rechtsmittel für dieses Verfahren zur Anwendung. So besteht 
auch im Nachsteuerverfahren die Möglichkeit, die Höhe der ungenügend erhobenen Steuern zu 
schätzen, wobei die steuerpflichtige Person eine solche Ermessensveranlagung widerlegen kann. 
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